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Bei Konzern- oder Trägerstrukturen bzw. konzernähnlichen Strukturen können mehrere Anbieter über einen 

gemeinsamen Verbund an die Digitale Rentenübersicht angebunden werden. Die weiß hinterlegten 

Vorsorgeeinrichtungen gehören zu dem darüber liegenden blau hinterlegten Verbund.

Besteht für Vorsorgeeinrichtungen eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Digitalen Rentenübersicht? 

Alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten, die eine jährliche Standmitteilung verschicken und mehr als 1000 

Vorsorgeansprüche verwalten, waren im Zuge der Rentenübersichtsanbindungsverordnung an die Digitale 

Rentenübersicht anzubinden.

Vorsorgeeinrichtungen mit weniger als 1000 Vorsorgeansprüchen, die nicht zu einer Teilnahme verpflichtet sind, 

können sich freiwillig jedoch anbinden lassen. Weitere Informationen dazu unter Häufige Fragen. 

Link zu Häufige Fragen

Name des Anbieters

Evangelische Zusatzversorgungskasse

IDEAL Lebensversicherung a. G.

Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse -

Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA)

Liechtenstein Life Assurance AG

Mercer Pensionsfonds AG

Pensionskasse der EDEKA Organisation V.V.a.G.

Pensionskasse HT Troplast VVaG [Verbund]

Keystone T-Park Verwaltung

Kuraray Europe

Pensionskasse HT Troplast VVaG

profine
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https://www.rentenuebersicht.de/DE/05_haeufig_gestellte_fragen/haeufig_gestellte_fragen_node.html
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Name des Anbieters

Rheinische Zusatzversorgungskasse

Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln

Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und Gemeindeverbände in Wiesbaden

Zusatzversorgungskasse Thüringen

Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft - ZLF VVaG
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